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Brückenschlag Zweibrüggen 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend der Planfortschreibung und der damit dargestellten 
förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von 784.000 €, einen Förderantrag bei der Bezirksregierung zu 
stellen. 
 
 
Begründung: 
 
Bezogen auf die Ratssitzung vom 14.08.2007 wurde verwaltungsseitig, auch unter Einbeziehung des 
Sachstandsbericht „Euregionale 2008“, das Projekt „Brückenschlag Zweibrüggen“ vorgestellt und die 
Kostensituation, bezogen auf den Wettbewerb vom Sommer 2006, dargelegt. 
Mit der Beauftragung zur Stellung eines Förderantrages, bei gleichzeitiger Beauftragung des Büro NOX 
in der gleichen Sitzung, wurde eine entsprechende Plan- und Kostenfortschreibung vorgenommen. 
Im Hinblick auf den damit verbundenen weiteren Detaillierungsgrad der Planung sowie der 
zwischenzeitlich eingetretenen Preissteigerungen, hier vornehmlich im Stahlbereich, wurde auch unter 
Einbeziehung von notwendigen Ausgleichsmaßnahmen eine entsprechende Kostenfortschreibung 
vorgenommen. 
Es ergeben sich somit förderfähige Gesamtkosten, nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen mit 708.000 
€, sondern nunmehr mit 784.000 €. 
Im Rahmen eines Vorabstimmungstermines bei der Bezirksregierung als Fördergeber wurde dies bereits 
vorgetragen. Auch hier wird vorbehaltlich der im Rahmen des Förderbescheides notwendigen Prüfung 
die Förderung in Höhe von 80 % gesehen, so dass eine Förderung von ca. 627.000 € beantragt wird und 
eine Restfinanzierung durch die Stadt Übach-Palenberg in Höhe von ca. 157.000 € (bisher 142.000 €) 
verbleibt. 
Hierbei verbleibt auch festzuhalten, dass die Förderung insgesamt als Anteilfinanzierung in Höhe von 80 
% der förderfähigen Kosten ausgesprochen wird und nicht als Festbetragsfinanzierung. 
 
Der Förderantrag muss zur Sicherung der Mittel aus 2007 sowie 2008 spätestens am 07.11.2007 bei der 
Bezirksregierung vorliegen, um noch im Dezember 2007 einen entsprechenden Förderbescheid zu 
erhalten.  
 
 
 
 



  
 
 
 


